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Musikverein Uelsen e.V. 

Beitragsordnung Musikverein Uelsen e.V. 
(nachfolgend Verein genannt) 

§ 1 Grundsatz 

Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie regelt die Beitragsverpflichtungen 
der Mitglieder sowie die Gebühren und Umlagen. Sie kann nur von der Mitgliederversammlung 
des Vereins geändert werden. 

 

§ 2 Beiträge 

1. Aktive und Passive (fördernde) Mitglieder zahlen einen Halbjahresbeitrag von 42,00€. 
2. Jedes weitere Mitglied einer Familie, dessen Mitgliedsbeitrag vom gleichen Konto 

abgebucht wird, hat einen ermäßigten Familienbeitrag in Höhe von 25€ (halbjährlich) zu 
zahlen. 

3. Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus maßgebend. 
4. Änderungen der persönlichen Angaben und Kontodaten sind dem Vorstand 

schnellstmöglich mitzuteilen 
5. Der Mitgliedsbeitrag der aktiven Mitglieder enthält den Beitrag für die 

Instrumentenversicherung des gemeldeten Instrumentes. 
 

§ 3 Beitragserhebung 

1. Die Beitragserhebung erfolgt per Lastschriftverfahren. 
2. Die Beitragserhebung erfolgt in zum 01.04. und 01.10. jedes Kalenderjahres. 
3. Es gilt: 1. Halbjahr vom 01.01. bis 30.06. und 2. Halbjahr vom 01.07. bis 31.12. 

 

§ 4 Vereinskonto 

Bank: Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn 

BLZ: 26750001 

Konto: 11007390 

 

 

Die Satzung ist im Internet unter www.musikverein-uelsen.de einzusehen oder beim Vorstand zu 
erhalten. 
 

 

Stand 08.05.2012 


